Sozialversicherungen

Rentenversicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung dient der Vorsorge im Alter und wird von 

der Deutschen Rentenversicherung Bund mit Hauptsitz in Berlin getragen.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung beträgt 2020 18,6 %

Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt 2020 € 6900.--.

Problematik:

Die beitragszahlende Generation sichert mit den Beiträgen die Renten der

empfangenden Generation. Die empfangende Generation wird immer älter.

Die Beitragsbemessungsgrenze stellt die Entgeltgrenze dar, aus der maximal

Beiträge zum jeweiligen Sozialversicherungszwei zu entrichten sind.

Krankenversicherung
Sie dient der Vorsorge bei Krankheit, Krankheitsbehandlungen, Arztkosten,

Krankenhausaufenthalt.

Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt € 4687,50 in 2020.

Der Beitragssatz der AOK 14,6 % in 2020.

Pflegeversicherung
Die Pflegeversicherung sichert die Pflege von älteren Menschen und beinhaltet 

häusliche und stationäre Versorgung. Träger sind die Pflegekassen bei den

Krankenkassen.

Pflegeversicherung Beitragssatz: 3,05 % (2020)

Kinderlose Arbeitnehmer über 23 Jahre zahlen den erhöhten Beitrag von 3,30%.

Arbeitslosenversicherung
Sie dient der Vorsorge bei Arbeitslosigkeit. Leistungen: Arbeitlosengeld,

Berufsberatung, Bewerbungstraining usw. 

Beitrag 2020: 2,4 %

Träger: Bundesagentur für Arbeit in Berlin

Die Beiträge zur Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung
und Arbeitslosenversicherung werden je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer getragen.

Unfallversicherung
Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen

Unfallversicherung für die Beschäftigten der Unternehmen der deutschen

Privatwirtschaft. Es handelt sich um Sozialversicherungsträger.

Berufsgenossenschaften haben die Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Beschäftigte, die einen

Arbeitsunfall erlitten haben oder an einer Berufskrankheit leiden, werden durch

die Berufsgenossenschaften medizinisch, beruflich und sozial rehabilitiert.

Berufsgenossenschaft erlassen Unfallverhütungsvorschriften und überwachen deren

Einhaltung und Umsetzung. Des Weiteren schulen und unterweisen die Berufsgenossenschaften die Personen, die in den Unternehmen für die Arbeits-

sicherheit sorgen müssen, so z.B. den Sicherheitsbeauftragten-

Sie finanzieren sich im Wesentlichen aus Beiträgen der ihnen durch Pflichtmitglied-

schaft zu gewiesenen Unternehmen. Sie erheben die Beiträge im Umlageverfahren

des nachträglichen Bedarfsdeckung.

Die Höhe der Beiträge richtet sich dabei unter anderem nach der durchschnittlichen

Unfallgefahr in der jeweiligen Branche und der Entgeltsumme, das heißt der

Summe der vom Unternehmer an seine Beschäftigten gezahlten Arbeitsentgelte.

Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft werden alleine vom Unternehmen getragen.

Die für uns zuständige Berufsgenossenschaft ist die Berufsgenossenschaft

Handel und Warenlogistik (BGHW). Ihr Hauptsitz ist Mannheim.
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